
Arbeitsstunden erstellt und aufbewahrt werden müssen und die 
Nichtbeachtung dieser Verpflichtungen straf- und verwaltungs
rechtlich geahndet werden kann 

Tenor 

Paragraf 4 der Rahmenvereinbarung im Anhang der Richtlinie 
97/81/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 zu der von UNICE, 
CEEP and EGB geschlossenen Rahmenvereinigung über Teilzeitarbeit 
ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung, die Arbeit
geber zur Aufbewahrung und Veröffentlichung der Verträge und Ar
beitsstundenpläne von Teilzeitbeschäftigten verpflichtet, nicht entgegen
steht, sofern feststeht, dass diese Regelung nicht dazu führt, dass Teil
zeitbeschäftigte gegenüber Vollzeitbeschäftigten, die sich in einer ver
gleichbaren Situation befinden, schlechter behandelt werden oder, falls 
eine solche Ungleichbehandlung besteht, sofern feststeht, dass diese 
Ungleichbehandlung aus sachlichen Gründen gerechtfertigt ist und 
nicht über das zur Erreichung der dabei verfolgten Ziele hinausgeht. 

Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, die erforderlichen tatsächlichen 
und rechtlichen Prüfungen insbesondere im Hinblick auf das anwend
bare nationale Recht vorzunehmen, um festzustellen, ob dies in der bei 
ihm anhängigen Rechtssache der Fall ist. 

Sollte das vorlegende Gericht zu dem Ergebnis gelangen, dass die im 
Ausgangsverfahren in Rede stehende nationale Regelung mit Paragraf 
4 der Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit im Anhang der Richt
linie 97/81 unvereinbar ist, so ist Paragraf 5 Nr. 1 dieser Rahmen
vereinbarung dahin auszulegen, dass er einer solchen Regelung 
ebenfalls entgegensteht. 

( 1 ) ABl. C 161 vom 19.6.2010. 

Beschluss des Gerichtshofs (Fünfte Kammer) vom 8. April 
2011 (Vorabentscheidungsersuchen der Curte de Apel 
Craiova — Rumänien) — Administrația Finanțelor Publice 
a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru 

Mediu/Victor Vinel Ijac 

(Rechtssache C-336/10) ( 1 ) 

(Art. 104 § 3 Abs. 1 der Verfahrensordnung — Inländische 
Abgaben — Art. 110 AEUV — Umweltsteuer, die bei der 

erstmaligen Zulassung von Kraftfahrzeugen erhoben wird) 

(2011/C 211/13) 

Verfahrenssprache: Rumänisch 

Vorlegendes Gericht 

Curte de Apel Craiova 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerinnen: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului 
Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu 

Beklagter: Victor Vinel Ijac 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Curte de Apel Craiova — Zu
lassung von zuvor in anderen Mitgliedstaaten zugelassenen Ge
brauchtfahrzeugen — Umweltsteuer auf die Erstzulassung von 
Kraftfahrzeugen in einem bestimmten Mitgliedstaat — 
Vereinbarkeit der nationalen Regelung mit Art. 110 AEUV 

Tenor 

Art. 110 AEUV ist dahin auszulegen, dass er es einem Mitgliedstaat 
verbietet, eine Umweltsteuer einzuführen, die auf Kraftfahrzeuge bei 
deren erstmaliger Zulassung in diesem Mitgliedstaat erhoben wird, 
wenn diese steuerliche Maßnahme in der Weise ausgestaltet ist, dass 
sie die Inbetriebnahme von in anderen Mitgliedstaaten erworbenen 
Gebrauchtfahrzeugen in diesem Mitgliedstaat erschwert, ohne zugleich 
den Erwerb von Gebrauchtfahrzeugen desselben Alters und mit dersel
ben Abnutzung auf dem inländischen Markt zu erschweren. 

( 1 ) ABl. C 274 vom 9.10.2010. 

Beschluss des Gerichtshofs (Fünfte Kammer) vom 
28. März 2011 — Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH/ 
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 

Muster und Modelle), Stabilator sp. z o.o. 

(Rechtssache C-418/10 P) ( 1 ) 

(Rechtsmittel — Gemeinschaftsmarke — Verordnung (EG) 
Nr. 40/94 — Art. 8 Abs. 1 Buchst. b — Widerspruchsver
fahren — Ältere Marke STABILAT — Bildzeichen „stabila
tor“ — Relatives Eintragungshindernis — Verwechslungs
gefahr — Keine Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen) 

(2011/C 211/14) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführer: Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH (Prozess
bevollmächtigte: Rechtsanwälte A. Zinnecker und S. Müller) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Harmonisierungsamt für den Binnen
markt (Marken, Muster und Modelle) (Prozessbevollmächtigter: 
G. Schneider), Stabilator sp. z o.o. (Prozessbevollmächtigter: M. 
Kacprzak, radca prawny) 

Gegenstand 

Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts (Vierte Kammer) vom 
7. Juli 2010, Herhof/HABM — Stabilator (T-60/09), mit dem 
das Gericht die Klage der Inhaberin der Gemeinschaftswort
marke STABILAT für Waren und Dienstleistungen der Klassen 
1, 7, 11, 20, 37, 40 und 42 gegen die Entscheidung der Vierten 
Beschwerdekammer des HABM vom 16. Dezember 2008 abge
wiesen hat, durch die ihr Widerspruch gegen die Anmeldung 
der Gemeinschaftsbildmarke stabilator für Waren und Dienst
leistungen der Klassen 19, 37 und 42 zurückgewiesen worden
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